
Anhang 2 (zu § 4)
  
Oberflächengewässer: Zusammenstellung der Gewässerbelastungen und Beurteilung der 
Auswirkungen  
  
1  
Umfang
  
Die Zusammenstellung von Daten über die Art und das Ausmaß der signifikanten anthropogenen 
Belastungen der Oberflächenwasserkörper umfasst insbesondere folgende Bereiche: 
  
1.1  
Signifikante Punktquellen und diffuse Quellen 
  
Einschätzung und Zusammenstellung der von kommunalen, industriellen, landwirtschaftlichen und 
anderen Anlagen und Tätigkeiten ausgehenden signifikanten Verschmutzungen durch Punktquellen 
oder durch diffuse Quellen, vor allem in Bezug auf folgende Stoffe:  
  
- Organohalogene Verbindungen und Stoffe, die im Wasser derartige Verbindungen bilden können 
- Organische Phosphorverbindungen 
- Organische Zinnverbindungen 
- Stoffe und Zubereitungen oder deren Abbauprodukte, deren karzinogene oder mutagene 
  Eigenschaften bzw. steroidogene, thyreoide, reproduktive oder andere Funktionen des endokrinen 
  Systems beeinträchtigenden Eigenschaften im oder durch das Wasser erwiesen sind 
- Persistente Kohlenwasserstoffe sowie persistente und bioakkumulierende organische toxische 
  Stoffe 
- Zyanide 
- Metalle und Metallverbindungen 
- Arsen und Arsenverbindungen 
- Biozide und Pflanzenschutzmittel 
- Schwebstoffe 
- Stoffe, die zur Eutrophierung beitragen, insbesondere Nitrate und Phosphate 
- Stoffe mit nachhaltigem Einfluss auf die Sauerstoffbilanz, die anhand von Parametern wie BSB, 
  CSB usw. gemessen werden können. 
  
Dabei sind Erkenntnisse, die aufgrund bereits bestehender gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften 
gesammelt oder als Grundlagen der Wasserwirtschaft gemäß § 19 des Landeswassergesetzes 
ermittelt wurden, zu verwenden. 
  
1.2  
Einschätzung und Zusammenstellung signifikanter Wasserentnahmen für kommunale, industrielle, 
landwirtschaftliche und andere Zwecke einschließlich saisonaler Schwankungen und des jährlichen 
Gesamtbedarfs sowie der Wasserverluste in Versorgungssystemen  
  
1.3  
Einschätzung und Zusammenstellung signifikanter Abflussregulierungen, einschließlich der 
Wasserüber- und -umleitungen, im Hinblick auf die Fließeigenschaften und die Wasserbilanzen 
  
1.4  
Zusammenstellung signifikanter morphologischer Veränderungen  
  
1.5  
Einschätzung und Zusammenstellung anderer signifikanter anthropogener Belastungen der Gewässer
  
1.6  
Einschätzung von Bodennutzungsstrukturen einschließlich der größten städtischen, industriellen und 



landwirtschaftlichen Gebiete, ggf. auch Fischereigebiete und Wälder. 
  
  
Die erhobenen Daten sind aufzubewahren. 
  
  
2  
Beurteilung der Auswirkungen
 
Es ist zu beurteilen, bei welchen Oberflächenwasserkörpern aufgrund der in Nummer 1 
zusammengestellten Belastungen, das Risiko besteht, dass sie die für sie festgelegten 
Bewirtschaftungsziele nicht erreichen. Dieser Beurteilung sind die nach Nummer 1 gesammelten 
Daten sowie andere einschlägige Informationen einschließlich vorhandener Daten aus der 
Umweltüberwachung zugrunde zu legen. Die Beurteilung kann durch Modellierungstechniken 
unterstützt werden. Für aufgrund der Beurteilung ermittelte Oberflächenwasserkörper gemäß § 4 
Abs. 2 Satz 2 ist, soweit erforderlich, eine zusätzliche Beschreibung vorzunehmen, um die 
Überwachungsprogramme nach § 7 und die Maßnahmenprogramme nach § 36 WHG zu verbessern.


